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10. Regelungslücke für die Bezieher(innen) der Hilfen zum Lebensunterhalt ist zeitnah zu schließen

Die Fachverbände erinnern mit Nachdruck an die bestehende Regelungslücke in Bezug auf die Kosten der 

Unterkunft für die Bezieher(innen) der Hilfen zum Lebensunterhalt. Sie regen nach wie vor dringend an, dass 

hier eine gesetzliche Regelung zeitnah gefunden wird, die sicherstellt, dass auch dem Personenkreis der 

Eingliederungshilfe berechtigten Bezieher(innen) von Leistungen nach dem Kapitel 3 des SGB XII die Rechts

folgen des § 42a Absätze 5 und 6 SGB XII offenstehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Michael Conty i.A. Antje Welke
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